
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
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Arbeitsgelegenheiten

Nach dem Integrationsgesetz sollen die Flüchtlinge schon während des Asylverfahrens einer 
Beschäftigung nachgehen. Unter dem Namen Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) hat der 
Bund für 100.000 Asylbewerber Arbeitsgelegenheiten eingerichtet. Betroffen sind Personen, die 
Leistungen nach dem AsylbLG beziehen. 
Dieses Programm ist am 01.01.2016 gestartet, also vor Inkrafttreten des Integrationsgesetzes. Die 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme ist befristet bis 2020.

In welchem Gesetz ist die FIM geregelt?
Arbeitsgelegenheiten sind in dem neu eingefügten § 5a AsylbLG geregelt.
§ 5a Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen
(1) Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben und nicht der Vollzeitschulpflicht unterliegen, können von den nach diesem Gesetz zuständi-
gen Behörden zu ihrer Aktivierung in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, die im Rahmen 
des von der Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) durchgeführten Arbeitsmarktprogramms 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gegen Mehraufwandsentschädigung bereitgestellt werden 
(Flüchtlingsintegrationsmaßnahme). Satz 1 findet keine Anwendung auf Leistungsberechtigte 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, die aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes 
stammen, sowie auf Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5.
(2) Leistungsberechtigte nach Absatz 1 Satz 1 sind zur Wahrnehmung einer für sie zumutbaren 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme, der sie nach Absatz 1 zugewiesen wurden, verpflichtet; § 11 
Absatz 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt für die Beurteilung der Zumutbarkeit entspre-
chend. Ein sonstiger wichtiger Grund im Sinne von § 11 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch kann insbesondere auch dann vorliegen, wenn die leistungsberechtigte 
Person eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung oder ein 
Studium aufnimmt oder aufgenommen hat.
(3) Leistungsberechtigte, die sich entgegen ihrer Verpflichtung nach Absatz 2 trotz schriftlicher Be-
lehrung über die Rechtsfolgen weigern, eine für sie zumutbare Flüchtlingsintegrationsmaßnahme 
aufzunehmen oder fortzuführen oder die deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern, haben 
keinen Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6. § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4 ist entsprechend 
anzuwenden. Die Rechtsfolge nach den Sätzen 1 und 2 tritt nicht ein, wenn die leistungsberechtig-
te Person einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegt und nachweist.
(4) Die Auswahl geeigneter Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll vor einer Entscheidung über die 
Zuweisung nach Absatz 1 Satz 1 mit den Trägern der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (Maßnah-
meträgern) abgestimmt werden. Hierzu übermitteln die nach diesem Gesetz zuständigen Behör-
den den Maßnahmeträgern auf deren Ersuchen hin die erforderlichen Daten über Leistungsbe-
rechtigte, die für die Teilnahme an einer Flüchtlingsintegrationsmaßnahme in Betracht kommen.
(5) Die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden dürfen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
den Absätzen 1, 3 und 4 erforderlichen personenbezogenen Daten von Leistungsberechtigten er-
heben, einschließlich Angaben
1. zum Bildungsstand, zur beruflichen Qualifikation und zum Vorliegen einer Beschäftigung,
2.  zu Sprachkenntnissen und
3. zur Durchführung eines Integrationskurses nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder einer Maß-

nahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes.
Die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden dürfen den Maßnahmeträgern die in Satz 1 ge-
nannten Daten übermitteln, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1, 3 
und 4 erforderlich ist.
(6) Maßnahmeträger dürfen den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden die in Absatz 5 Satz 1 
genannten Daten übermitteln, soweit dies für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die Erteilung einer Zuweisung in die Maßnahme, die Feststellung der ordnungsgemäßen Teilnah-
me oder die Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme erforderlich ist. Maßnahmeträger haben 
den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden unverzüglich Auskünfte über Tatsachen zu ertei-
len, die Anlass für eine Leistungsabsenkung nach Absatz 3 geben könnten und die deshalb für die 
Leistungen nach diesem Gesetz erheblich sind.

Betroffen sind von diesen Maßnahmen insbesondere arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Asylsu-
chende, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die nicht schulpflichtig sind. Diese Personen-
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gruppe kann gemäß § 5a AsylbLG verpflichtet werden diese Arbeiten anzunehmen, wenn es für 
sie zumutbar ist. 
Nicht betroffen von diesen Maßnahmen sind Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten sowie 
geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen. 

Diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts, sondern sind „Ar-
beitsgelegenheiten“ mit Mehraufwandsentschädigung. 

§ 421a SGB III - Arbeiten in Maßnahmen des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen
Arbeiten in Maßnahmen, die durch das Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men bereitgestellt werden, begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts und kein 
Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Vierten Buches; die Vorschriften über den Arbeitsschutz 
und das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind ent-
sprechend anzuwenden. Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an den Maßnahmen wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Gibt es Konsequenzen bei Weigerung der Arbeitsgelegenheit?
Wenn kein wichtiger Grund vorliegt, führt die Weigerung zu einer Kürzung der Leistungen. Wichti-
ge Gründe können sein eine Ausbildung, Krankheit oder Behinderung oder ein Arbeitsverhältnis, 
das man bereits hat. 

Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG
Die Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG dienen zur Aufrechterhaltung und Betreibung von Auf-
nahmeeinrichtungen. Nach dem Integrationsgesetz wurde allerdings die Aufwandsentschädigung 
pro Stunde von 1,05 Euro auf 80 Cent gekürzt.

§ 5 Arbeitsgelegenheiten
(1) In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes und in vergleichbaren Ein-
richtungen sollen Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der 
Einrichtung zur Verfügung gestellt werden; von der Bereitstellung dieser Arbeitsgelegenheiten 
unberührt bleibt die Verpflichtung der Leistungsberechtigten, Tätigkeiten der Selbstversorgung zu 
erledigen. Im übrigen sollen soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommu-
nalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Ar-
beit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.
(2) Für die zu leistende Arbeit nach Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz und Absatz 1 Satz 2 wird eine 
Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde ausgezahlt, soweit der Leistungsberechtigte nicht 
im Einzelfall höhere notwendige Aufwendungen nachweist, die ihm durch die Wahrnehmung der 
Arbeitsgelegenheit entstehen.
(3) Die Arbeitsgelegenheit ist zeitlich und räumlich so auszugestalten, daß sie auf zumutbare Wei-
se und zumindest stundenweise ausgeübt werden kann. § 11 Absatz 4 des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch gilt entsprechend. Ein sonstiger wichtiger Grund im Sinne von § 11 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch kann insbesondere auch dann vorliegen, wenn 
die oder der Leistungsberechtigte eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, eine 
Berufsausbildung oder ein Studium aufnimmt oder aufgenommen hat.
(4) Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Al-
ter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet. 
Bei unbegründeter Ablehnung einer solchen Tätigkeit besteht kein Anspruch auf Leistungen nach 
den §§ 2, 3 und 6; § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Der Leistungsberech-
tigte ist vorher entsprechend zu belehren.
(5) Ein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts und ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne der 
gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung werden nicht begründet. § 61 Abs. 1 des Asylge-
setzes sowie asyl- und ausländerrechtliche Auflagen über das Verbot und die Beschränkung einer 
Erwerbstätigkeit stehen einer Tätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 nicht entgegen. Die Vorschriften 
über den Arbeitsschutz sowie die Grundsätze der Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung finden 
entsprechende Anwendung.

Meldepflicht nach § 8a AsylbLG
Bekommt der Asylsuchende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dann hat er im 
Falle einer Aufnahme einer Erwerbstätigkeit die Pflicht, diese gegenüber der zuständigen Behör-
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Rechte und Pflichten im Asylverfahren nach dem neuen 

Integrationsgesetz 2016 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
http://www.forum-verlag.com/details/index/id/11847 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



